
Die Programmstruktur des Kultursommers 2025 und seine Fördermittel 

 
 
1. Aktualität: Die Großprojekte der „Mottoebene“ 
 
Dazu gehören zum Beispiel die Eröffnungsveranstaltung sowie mehrere Großprojekte des 
Kultursommers. Diese Projekte setzen das jährlich wechselnde Motto exemplarisch um. 
 
 
2. Kontinuität: Die Projekte der „Mittleren Ebene“ 
 
Dies sind ausgewählte große und mittelgroße Veranstaltungen und Regionalprojekte, die von 
besonderer kultureller Bedeutung für Rheinland-Pfalz sind und das Kultursommer-Motto nicht immer 
umsetzen. Falls Sie ein herausragendes Projekt planen, das in diesen Rahmen passt, stellen Sie uns 
Ihre Projektidee bitte so früh wie möglich vor. 
 
 
3. Partizipation: Die Projekte im Förderprogramm „Kultur vor Ort“ 
 
Diese Ebene ist vorrangig für freie Kulturinitiativen, in zweiter Linie für kleine kommunale Vorhaben 
gedacht, die nicht Bestandteil des regulären Kulturprogramms sind.  
 
Aufgrund der Vielzahl der zu erwartenden Anträge und der nur begrenzt zur Verfügung stehenden 
Mittel muss eine Auswahl getroffen werden. Wir prüfen die Anträge nach den folgenden Kriterien: 
Mottobezug, innovative Konzepte, spartenbezogene und regionale Gesichtspunkte. Vorrang haben 
Projekte der Freien Szene und Projekte, die eigens für den Kultursommer entwickelt wurden. 
 
 
4. Subvention 
Das Gastspielförderprogramm ECHT JETZT!  
 
Das Gastspielförderprogramm ECHT JETZT! können freie und kommunale Veranstalter*innen in 
Rheinland-Pfalz in Anspruch nehmen, die eine Kinder- oder Jugendtheaterproduktion einladen 
möchten. Hierzu gibt es separate Antragsunterlagen und Förderrichtlinien, die Sie unter 
www.kultursommer.de/kulturfoerderung/gastspielfoerderung herunterladen oder bei der 
Geschäftsstelle des Kultursommers anfordern können.  
 
 
Wichtiger Hinweis zur Antragsstellung: 
 

• Anträge müssen über das Online-Antragsverfahren eingereicht werden. Nähere 
Informationen finden Sie unter www.kultursommer.de/kulturfoerderung/antrag-stellen/ . 

 
 
Bitte beachten:  
 
Einsendeschluss Ihrer Anträge für 2025 ist der 31. Oktober 2024. Wir können keine Anträge 
berücksichtigen, die nach diesem Termin eingehen. Bei neuen Projekten mit einem Zuschussbedarf 
über 5.000 € bitten wir Sie, Ihren Antrag bis zum 30. September 2024 über das Antragsportal zu 
stellen. Die Kultursommer-Geschäftsstelle berät Sie gerne. 
Wir können ausschließlich Anträge für Projekte annehmen, die im Wesentlichen im zeitlichen 
Rahmen des Kultursommers (1. Mai bis 31. Oktober) stattfinden.  
 

https://kultursommer.de/kulturfoerderung/gastspielfoerderung
http://www.kultursommer.de/kulturfoerderung/antrag-stellen/


Rückfragen zu Kultursommer-Anträgen richten Sie bitte an: 
Kultursommer Rheinland-Pfalz 
Tel.: 06131/28 83 8-0; info@kultursommer.de. 
 
 
Hinweis auf weitere Fördermodelle 
 
Bei Gemeinschaftsprojekten von Landesregierung und Kommunen, in denen die Kommunen 
Veranstalter sind (Kommunale Kultur-Projekte – KKP), ist die Förderung ganzjährig möglich, 
unabhängig von Mottobezug und Jahreszeit. Hierzu gibt es gesonderte Antragsformulare. 
Die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur fördert insbesondere Vorhaben im Bereich der Bildenden 
Kunst, der Darstellenden Kunst, des Films, der Literatur, der Musik und der Soziokultur sowie 
spartenübergreifende Vorhaben. 
Aus Landes- oder Stiftungsmitteln geförderte Projekte, die im Zeitraum des Kultursommers liegen, 
werden nach Möglichkeit in seine werbliche Darstellung einbezogen und sind damit Teil des 
Kultursommers Rheinland-Pfalz. 

 
 


